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 5. bekräftigt, dass die Mittel des Sonderhaushalts für den ausschließlichen Zweck der Finanzierung 
des Bedarfs an personellen und nichtpersonellen Ressourcen zur Unterstützung der Friedenssicherungsein-
sätze am Amtssitz zu verwenden sind und dass jede Änderung dieser Einschränkung der vorherigen Zu-
stimmung der Generalversammlung bedarf; 

 6. bekräftigt außerdem, dass die zentrale Unterstützung der Friedenssicherungseinsätze ausrei-
chende Finanzmittel erfordert und dass dieser Mittelbedarf im Rahmen der Haushaltsanträge für den Son-
derhaushalt umfassend begründet werden muss; 

 7. bekräftigt ferner, dass die Verwaltung und das Finanzmanagement von Friedenssicherungsein-
sätzen wirksam und effizient sein müssen, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, auch weiter-
hin Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Effizienz des Sonderhaushalts aufzuzeigen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägigen Bestimmun-
gen ihrer Resolutionen 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 29. Juni 2007, 
64/269 vom 24. Juni 2010, 65/289 vom 30. Juni 2011 und 66/264 vom 21. Juni 2012 sowie ihrer anderen 
einschlägigen Resolutionen zu sorgen; 

 9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen75an und er-
sucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen; 

 10. beschließt, für die Finanzperiode vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 den im laufenden Zeitraum 
vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 verwendeten, in Ziffer 3 ihrer Resolution 50/221 B genehmigten Finan-
zierungsmechanismus für den Sonderhaushalt beizubehalten; 
 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 

 11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Vollzug des Friedenssicherungs-
Sonderhaushalts für den Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 201372; 
 

Haushaltsvoranschläge für die Finanzperiode vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 

 12. billigt den Mittelbedarf für den Sonderhaushalt in Höhe von 326.047.300 US-Dollar für die Fi-
nanzperiode vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015, worin der Betrag von 20.054.700 Dollar für das ERP-
Projekt Umoja und 821.500 Dollar für Informations- und Systemsicherheit eingeschlossen sind, namentlich 
für 1.292 bestehende Stellen und 38 neue befristete Stellen, sowie die Umsetzung, Neuzuweisung und Neu-
einstufung von Stellen, wie in Anlage I dieser Resolution aufgeführt, und für 105 bestehende und 23 neue 
Stellen für Zeitpersonal und 77 Personenmonate, wie in Anlage II aufgeführt, sowie den damit verbunde-
nen stellenbezogenen und nicht stellenbezogenen Mittelbedarf; 
 

Finanzierung des Friedenssicherungs-Sonderhaushalts für die Finanzperioden vom 1. Juli 2012 bis 
30. Juni 2013 und vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 

 13. beschließt
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 d) der Restbetrag von 335.577.600 Dollar ist anteilmäßig auf die Haushalte der aktiven Friedenssi-
cherungseinsätze für die Finanzperiode vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 aufzuteilen; 

 e) die geschätzten Nettoeinnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 21.299.100 Dollar, die 
sich zusammensetzen aus dem Betrag von 25.254.500 Dollar für die Finanzperiode vom 1. Juli 2014 bis 
30. Juni 2015 und den Mindereinnahmen in Höhe von 3.955.400 Dollar für die am 30. Juni 2013 abgelau-
fene Finanzperiode, sind auf den in Buchstabe d) genannten Restbetrag anzurechnen und anteilmäßig auf 
die Haushalte der einzelnen aktiven Friedenssicherungseinsätze aufzuteilen. 
 
 

Anlage I 

A. Im Rahmen des Friedenssicherungs-Sonderhaushalts zu schaffende Stellen für den Zeitraum 
vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 

 

  Stellen   

Organisationseinheit  Zahl Rangstufe Funktion Status 
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  Stellen   

Organisationseinheit  Zahl Rangstufe Funktion Status
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  Stellen   

Organisationseinheit  Zahl Rangstufe Funktion Status 

      Büro für die Ombuds- und Mediationsdienste 
der Vereinten Nationen 
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